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Kunstblatt 1919. Ernst Georg Ruegg hat das diesjährige Kunstblatt
für unsere Passivmitglieder gezeichnet; es ist

betitelt : Me/anc£o/(e (Das Chaos). Herr Trog bespricht das Wohlgelungene
Werk sympatisch in der iV. Z. Z. (N° 1096) und sagt u. a. « Geistiger, sinn-
voller Gehalt ist in diesem Blatt mit echt künstlerischen Mitteln erfasst und
gestaltet worden. Es klingt wie aus der Welt Grünewalds und Dürers »... Hoffen
wir dass es auch unsern werthen Passivmitgliedern Freude bereitet hat.

VIII. AUSSTELLUNG
der Ges. Schweiz. Maler, Bildhauer u. Architekten

im Kunsthaus Zürich vom 28. Sept.-2. Nov. 1919.

BEDINGUNGEN
Sind zur Ausstellung berechtigt :

Z. Die Aktivmitglieder der Gesellschaft Schweiz. Maler, Bildhauer und Architekten,
ß. Damen, die Passivmitglieder der Gesellschaft sind, und die den Bedingungen, welche

für unsere Aktivmitglieder gelten entsprechen, d. h. die an einer nationalen oder
an einer internationalen Kunstausstellung mit Jury ausgestellt haben. (Beschluss
der Generalversammlung Ölten 1913.)

C. Kandidaten unserer Gesellschaft, die ebenfalls diese Bedingungen erfüllen. (Art. 6.
der Statuten.)

Anmeldung.

Anmeldungen für die Ausstellung sind bis spaetestens am 20. August 1919
an die Zürc/ier KunsIgese/Zsc/iori, KunsfAaus Züric/i zu richten, unter Benützung des

beiliegenden Formulars.
Die Angaben des Formulars sind vollständig auszufüllen. Wird nachträglich eine

Aenderung in irgend einem Punkte gewünscht, so ist hiervon besondere schriftliche
Anzeige zu machen. Der Einsender bleibt vollständig verantwortlich für Schaden oder
Verluste, die aus nicht übereinstimmenden Angaben zwischen Anmeldeschein und den

auf den Kunstgegenständen selbst befestigten Anhängezetteln entstehen.

Anzahl der Werke.

Die Zahl der Werke gleicher Technik ist für jeden Aussteller auf zwei festgestellt.
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Jury.

Als Jury der Ausstellung amtet die neu zu wählende Jahresjury (Beschluss der letzten
Generalversammlung) unter Benützung des beiliegenden Wahlzettels.

Einsendung.

Alle zur Beurteilung und Ausstellung bestimmten Werke sind zu Adressieren :

An die ZürcZier /Cunsigese//sc/iq/i Kunst/iau,s, .Ziin'c/i

und sollen bis spaetestens am 13. September eingelangt sein. Werke, welche nach
diesem Termin eintreffen, haben keinen Anspruch auf die durch diese Vorschriften
gewährleisteten Rechte.

Verpackung.

An jedes Werk ist ein Anhängezeddel zu befestigen, der nach Eingang der Anmel-
dung von der Z. K. G. zugestellt wird. Dieser ist für jedes Werk genau und mit Ueber-
einstimmung mit dem Anmeldeformular auszufüllen.

Auf der Aussenseite der Kiste sind Zeichen und Nummer anzubringen. Frühere
ungültige Zeichen sind unleserlich zu machen.

Die von Auswärts kommenden Werke sind einzeln in starke Kisten zu verpacken.
Diese sind ausschliesslich mit Schrauben zu schliessen. Bei Werken unter Glas, ist dieses

mit gekreuzten Leinwandstreifen zu überkleben.

Frachtbrief.

Im Frachtbrief sind Zeichen und Nummer der Kiste zu wiederholen und in der
Rubrik ZmWt der Name des Künstlers und der Titel des Werkes anzugeben.

Da nach schweizerischem Zolltarif gerahmte Bilder einem Einganszoll unterliegen, so

hat bei Sendungen aus dem AusZand die Zo//de/,;/araiion üorscZiri/isgemäss und Do/Z-

ständig zu erfolgen mit Angabe von L/r/ieZier, TiteZ, ZTeri und ZVettogemicZit eines Jeden

Kunstgegenstandes (bei Gemälden Rahmen inbegriffen).
Ueber dies ist im Frachtbrièf ausdrücklich zu vermerken :

Zur FreipassaT/ertigung £eim ZoZZamt Züric/i.

Kosten die aus Nichtbeachtung dieser Vorschriften enstehen, fallen dem Einsender

zu Lasten.

Kosten und Gefahr des Transportes.

Von den Kosten des Hin- und Hertransportes der zur Ausstellung angenommenen
Werke übernimmt in gewöhnlicher Fracht die Zürcher Kunstgesellschaft drei viertel, und
die Zentralkasse der Gesellschaft ein viertel.
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Bei Werken von aussergewöhnlichen Dimensionen oder ausserordentlichem Gewicht
behält sich die Z. K. G. besondere Vereinbarungen vor.

Für die zur Ausstellung nicht angenommenen Werke übernimmt die Kunstgesellschaft
keine Kosten.

Auf dem Herweg sowohl wie auf dem Rückweg erfolgt der Transport auf Gefahr
des Eisenders.

Wünscht ein Aussteller, dass für den Rückweg sein Werk gegen die Gefahr des

Transportes versichert werde, so hat er dies Begehren auf dem Anmeldeformular
anzubringen.

Feuerversicherung, Haftung.
Die Z. K. G. versichert die eingesandten Werke gegen Feuerschaden auf so lange,

als sie sich in ihrem Gewahrsam befinden.
Eine Haftung für Schädigungen oder Verluste anderer Art wird nicht übernommen.

Wohl aber verpflichtet sich die Z. K. G. sowohl beim Aus- und Einpacken als während
der Ausstellung der Werke die möglichste Sorgfalt angedeihen zu lassen.

Verkauf.
Den Verkauf der Ausgestellten Werke vermittelt ausschliesslich die Z. K. G.
Von allen solchen Verkäufen wird eine Verkaufsgebühr bezogen, gleichviel ob der

Verkauf durch die Z. K. G. oder durch den Aussteller selbst abgeschlossen worden ist.
Diese Gebühr beträgt 10 °/o des Katalogpreises, sofern das Werk vom Künstler

selbst ausgestellt worden ist.

Die Zürcher Kunstgesellschaft behält sich vor, die Gebühr von 10 °/o nach dem

Katalogpreis zu berechnen, wenn der Aussteller nachträglich eine Ermässigung zugestehen
sollte.

Eine Erhöhung des einmal angegebenen Preises ist unstatthaft.
Erklärt ein Aussteller sein ursprünglich als verkäuflich bezeichnetes Werk für unver-

käuflich, so lange es sich noch in Gewahrsam der Kunstgesellschaft befindet, so hat er
dafür an letztere die erwähnte Verkaufsgebühr zu entrichten.

Für die auf verkauften Werken allenfalls lastenden Zollgebühren hat der Käufer auf-
zukommen.

Richard Kissling -J-

Am 19. Juli vormittags ehrte die Universität Zürich in festlicher und feier-

licher Weise das Andenken an Gottfried Keller anlässlich der Wiederkehr

seines hundertsten Geburtstages. Zur gleichen Stunde verschied still in seinem
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